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Anordnung
für die Übernahme und Bestattung Verstorbener 

durch wissenschaftliche Institute.
Vom 5. Dezember 1952

§ 1
(1) Verstorbene, deren Bestattung nicht durch ihre 

Angehörigen oder ihnen sonst nahestehende Per
sonen übernommen wird, sind einem vom Ministe
rium für Gesundheitswesen hierfür bestimmten 
wissenschaftlichen Institut zu übergeben. Dieses hat 
für ihre würdige Bestattung zu sorgen.

(2) Die Vorschrift des Abs. 1 findet insbesondere, 
Anwendung auf

a) unbekannte Tote;

b) Verstorbene, deren Verwandte nicht bekannt 
oder unbekannten Aufenthaltes sind;

c) Verstorbene, die bei Lebzeiten den Wunsch auf 
Übernahme durch eines der im Abs. 1 genann
ten Institute oder ihr Einverständnis damit in 
einer letztwilligen Verfügung oder schrift
lich gegenüber einer Verwaltungsstelle erklärt 
haben;

d) Verstorbene, von deren Bestattung die hierzu 
verpflichteten Personen in einer schriftlichen 
Erklärung gegenüber einer Verwaltungsstelle 
absehen oder für die sie nicht innerhalb an
gemessener Frist sorgen.

§ 2
(1) Verstorbene, auf die die Voraussetzungen des 

§ 1 zutreffen, sind nach Ausstellung des Toten
scheines unverzüglich in das für ihre Übernahme 
bestimmte Institut zu überführen. Die Überführung 
obliegt dem betreffenden Institut.

(2) Handelt es sich um einen unbekannten Toten, 
oder ergibt sich der Verdacht eines nicht natür
lichen Todes, so ist zur Überführung der Leiche die 
Zustimmung des Staatsanwaltes abzuwarten.

(3) Die Leichen sind mindestens drei Monate vor 
Zersetzung geschützt aufzubewahren, es sei denn, 
daß ein Einspruch gegen ihre Übernahme und Be
stattung nach Maßgabe dieser Anordnung offen
sichtlich nicht mehr zu erwarten ist.

(4) Die Kosten der Überführung, Aufbewahrung 
und Bestattung (Beerdigung, Einäscherung) trägt 
das Institut, das die Leiche übernommen hat. Das 
Institut trägt auch die Kosten der Rückführung 
einer Leiche zum Zwecke der Bestattung durch An
gehörige oder andere dem Verstorbenen nahe
stehende Personen.

§ 3
Zur Feststellung, ob auf einen Verstorbenen die 

Voraussetzungen des § 1 zutreffen, sind zuständig 
und verpflichtet:

a) der Leiter derjenigen öffentlichen Einrichtung, 
in welcher sich der Verstorbene zuletzt in 
stationärer Behandlung, in Versorgung oder 
Pflege befand oder in Verwahrung gehalten 
wurde;

b) in allen übrigen Fällen die örtlich zuständigen 
Dienststellen der Deutschen Volkspolizei.

Die vorstehend bezeichneten Dienststellen haben 
auch die Überführung der Leiche in das für sie be
stimmte Institut zu veranlassen.

§ 4
(1) Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist (§ 2 

Abs. 3) darf das Institut die Leiche, bevor sie be
stattet wird, für medizinische Forschungs- oder 
Unterrichtszwecke verwenden.

(2) Bei Überführung, Behandlung und Bestattung 
der Leiche dürfen das Andenken des Verstorbenen 
und die Gefühle seiner Angehörigen nicht verletzt 
werden und ist auf die Forderungen der Pietät und 
die weltanschaulichen Ansichten der Bevölkerung 
gebührend Rücksicht zu nehmen.

(3) Die Dienststellen, die öffentlichen Einrichtun
gen oder die Personen, welche die Leiche über
geben haben, sind von dem Zeitpunkt der Be
stattung zu unterrichten.

(4) In den Fällen des § 2 Abs. 2 darf die Leiche 
erst dann bestattet werden, wenn der Staatsanwalt 
der Bestattung schriftlich zugestimmt hat. Auch zur 
Einäscherung der Leiche bedarf es seiner ausdrück
lichen Genehmigung (§104 der Strafprozeßordnung).

§ 5
Angehörigen des Verstorbenen, die seine Be

stattung zu übernehmen wünschen, ist die Leiche 
jederzeit hierzu herauszugeben.

§ 6
Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in 

Kraft.

Berlin, den 5. Dezember 1952

Ministerium für Gesundheitswesen 
S t e i d 1 e
Minister

Ergänzung
der Anordnung über die Vergünstigungen für 

die landwirtschaftlichen Produktionsgenossen
schaften und ihre Mitglieder bei der Pflicht
ablieferung landwirtschaftlicher Erzeugnisse 

im Jahre 1952.
Vom 6. Dezember 1952

In den Anordnungen vom 26. August 1952 und
S. September 1952 über die Vergünstigungen für die 
landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften 
und ihre Mitglieder bei der Pflichtablieferung land
wirtschaftlicher Erzeugnisse im Jahre 1952 (GBl.
S. 828 und 865) ist bestimmt, daß bei Erfüllung des 
Pflichtablieferungssolls für das Jahr 1952 in einzel
nen oder allen landwirtschaftlichen Erzeugnissen 
für die über das Soll hinaus abgelieferten (über
lieferten) Mengen die geltenden Aufkaufpreise zu 
zahlen sind. In Ergänzung dieser Anordnungen 
wird folgendes bestimmt:

§ 1
(1) Auf Wunsch eines Mitgliedes der landwirt

schaftlichen Produktionsgenossenschaft sind ihm 
die infolge der 10%igen Ermäßigung oder der Neu
festlegung des Pflichtablieferungssolls für das Jahr 
1952 überlieferten Mengen an Getreide und Kar
toffeln vom VEAB zurückzuliefern. Bei Getreide 
ist in der überlieferten Getreideart oder auf Wunsch 
statt Brotgetreide im Verhältnis 1 :1 Futtergetreide 
zurückzuliefern. Wird Rücklieferung verlangt, so ist


